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Russland und Belarus: Neue EU-Sanktionen 

Weitreichende Sanktionen zielen auf Finanzmarkt, Verteidigungs-, Sicher-
heits- und Energiesektor, Luftverkehr sowie Luft- und Raumfahrt ab 

Im Zusammenhang mit der Anerkennung der Unabhängigkeit der ukrainischen Gebiete  
Donezk und Luhansk seitens der Russischen Föderation und dem bewaffneten russischen 
Angriff unter belarussischer Teilhabe auf die Ukraine hat der Rat der EU Sanktionen gegen 
Russland und Belarus beschlossen und sukzessive ausgeweitet.   

1 Personenbezogene Sanktionen 

Mit der Durchführungsverordnung 2022/581 des Rates wurden 217 natürliche und 18 ju-
ristische Personen in Anhang I der Verordnung 269/2014 des Rates (konsolidierte Fassung 
vom 15.03.2022) aufgenommen. Zu diesen gehören: 
– Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank 
– ein im Transportsektor tätiges Unternehmen im Besitz der Russischen Föderation sowie 

Unternehmen der Militär- und Verteidigungsindustrie 
– Kreml-Beamte, Oligarchen, z.B. Moshe Kantor, Boris Rotenberg und Oleg Deripaska, 

weitere Geschäftsleute, Propagandisten, Familienmitglieder bereits sanktionierter Indi-
viduen und sogenannte Minister und Mitglieder des „Volksrates“ der sogenannten 
„Volksrepublik Donezk“ und der „Volksrepublik Lugansk“ 

 
Somit wurden die personenbezogenen restriktiven Maßnahmen, die erstmals 2014  
beschlossen wurden, auf insgesamt 1091 Einzelpersonen und 80 juristische Personen aus-
geweitet. In den Namenslisten erfasst sind z. B. Präsident Putin, Außenminister Lawrow, 
weitere Regierungsvertreter, Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates der Russischen 
Föderation, Oligarchen, Geschäftsleute, Militäroffiziere, alle Mitglieder des russischen Par-
laments, die den Regierungsbeschluss zur Anerkennung der Unabhängigkeit der Gebiet 
Donezk und Luhansk unterstützt haben, Personen, die für den Desinformationskrieg gegen 
die Ukraine verantwortlich sind, Propagandisten sowie belarussische Militärvertreter. 
 
Die restriktiven Maßnahmen setzen sich aus dem Einfrieren von Vermögenswerten (Verfü-
gungsverbot) und einem Bereitstellungsverbot1 zusammen. Zudem unterliegen gelistete 
natürliche Personen einem EU-Einreise- und Durchreiseverbot. 

 
 
1 Den gelisteten Personen dürfen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den. Wirtschaftliche Ressourcen sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich 
oder unbeweglich sind, und die für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0581&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20220315&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20220315&from=EN
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2 Finanz- und Kapitalmarktsanktionen gegenüber Russland 

– Verbot, russischen Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Perso-
nen oder in Russland niedergelassenen juristischen Personen Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-Konten oder der Krypto-Verwahrung bereitzu-
stellen, wenn der Gesamtwert der Kryptowerte pro Wallet, Konto oder Verwahrer 
10.000 Euro übersteigt 

– Verbot, in Russland niedergelassene juristische Personen, die sich zu über 50 Prozent in 
öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befinden, unmittelbar oder 
mittelbar zu unterstützen, einschließlich durch Finanzmittel und Finanzhilfen, oder 
ihnen sonstige Vorteile im Rahmen eines Unions- oder Euratom-Programms oder eines 
nationalen Programms eines Mitgliedstaats zu verschaffen 

– Verbot, einen Trust oder eine ähnliche Rechtsgestaltung zu registrieren oder einen Sitz, 
eine Geschäfts- oder Verwaltungsanschrift oder Verwaltungsdienstleistungen dafür be-
reitzustellen, wenn eine der folgenden Personen Treugeber oder Begünstigter ist: 
a) russische Staatsangehörige oder in Russland ansässige natürliche Personen, 
b) in Russland niedergelassene juristische Personen, 
c) juristische Personen, deren Anteile zu über 50 Prozent von einer der natürlichen 

 oder juristischen Personen nach Buchstabe a oder b gehalten werden, 
d) juristische Personen, die von einer der natürlichen oder juristischen Personen nach 

Buchstabe a, b oder c kontrolliert werden, 
e) natürliche oder juristische Personen, die im Namen oder auf Anweisung einer der 

natürlichen oder juristischen Personen nach Buchstabe a, b oder c handeln 
– Ab dem 10. Mai 2022: Verbot, als Treuhänder, nomineller Anteilseigner, Geschäftsfüh-

rer, Sekretär oder in einer ähnlichen Funktion für einen im vorherigen Spiegelstrich ge-
nannten Trust oder eine ähnliche Rechtsgestaltung zu handeln oder dies einer anderen 
Person zu ermöglichen 

– Seit dem 12. März 2022: Verbot, spezialisierte Nachrichtenübermittlungsdienste für 
den Zahlungsverkehr, die für den Austausch von Finanzdaten verwendet werden 
(SWIFT), für folgende juristische Personen zu erbringen  
- Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, der Sovcombank,  

VNESHECONOMBANK (VEB) und der VTB BANK 
- alle in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Ein-

richtungen, deren Eigentumsrechte unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Pro-
zent bei einer der oben genannten Banken liegen 

– Ab dem 15. April 2022: Verbot der Erbringung von Ratingdienstleistungen und Abonne-
mentdiensten für russische Staatsangehörige und in Russland ansässige natürliche Per-
sonen sowie in Russland niedergelassene juristische Personen 

– Verbot, in Projekte, die aus dem Russian Direct Investment Fund kofinanziert werden, 
zu investieren, sich daran zu beteiligen oder anderweitig zu ihnen beizutragen  

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von auf Euro oder auf 
eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats laufenden Banknoten nach Russland, an 
natürliche oder juristische Personen in Russland oder zur Verwendung in Russland 
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– Verbot des Kaufs, Verkaufs und des Handels mit Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten Russlands und seiner Regierung, der russischen Zentralbank oder juristischer 
Personen, die im Namen der russischen Zentralbank handeln sowie von Kredit- und  
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, die in Russland niedergelassen sind und sich zu 
über 50 Prozent in öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befinden 
oder von einem in Russland niedergelassenen Kreditinstitut, das die Tätigkeiten Russ-
lands, seiner Regierung oder seiner Zentralbank unterstützt oder von gelisteten  
juristischen Personen, die vorwiegend in der Entwicklung, Produktion, dem Verkauf  
oder der Ausfuhr von militärischer Ausrüstung oder militärischen Diensten tätig sind 
(ausgenommen sie sind in der Raumfahrt und Kernenergie tätig) 

– Verbot von Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven sowie 
von Vermögenswerten der russischen Zentralbank einschließlich Transaktionen mit  
juristischen Personen, die im Namen oder auf Anweisung der russischen Zentralbank 
handeln 

– Verbot der Notierung und Erbringung von Dienstleistungen an EU-Handelsplätzen in  
Bezug auf Wertpapiere von in Russland niedergelassenen juristischen Personen, die sich 
zu über 50 Prozent in öffentlicher Inhaberschaft befinden 

– Verbot der Entgegennahme von Einlagen von russischen Staatsangehörigen, in Russland 
ansässigen natürlichen Personen oder von in Russland niedergelassenen juristischen 
Personen, wenn der Gesamtwert der Einlagen pro Kreditinstitut 100.000 Euro über-
steigt 

– Verbot der Dienstleistungserbringung für Wertpapiere durch die EU-Zentralverwalter 
im Sinne des Anhangs der Verordnung 909/2014 des Europäischen Parlaments und  
des Rates an russische Staatsangehörige, in Russland ansässige Personen oder an in 
Russland niedergelassene juristische Personen 

– Verbot des Verkaufs von auf Euro oder auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats 
lautenden Wertpapieren an russische Staatsangehörige, in Russland ansässige Personen 
oder in Russland niedergelassene juristische Personen 

– Verbot der Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den Handel  
mit Russland oder für Investitionen mit Russland 

3 Finanz- und Kapitalmarktsanktionen gegenüber Belarus 

– Verbot der Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven sowie 
von Vermögenswerten der belarussischen Zentralbank einschließlich Transaktionen mit 
juristischen Personen, die im Namen oder auf Anweisung der belarussischen Zentral-
bank handeln 

– Ab dem 12. April 2022: Verbot der Notierung und Erbringung von Dienstleistungen an 
EU-Handelsplätzen in Bezug auf Wertpapiere von in Belarus niedergelassenen juristi-
schen Personen, die sich zu über 50 Prozent in öffentlicher Inhaberschaft befinden 

– Verbot der Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den Handel  
mit Belarus oder für Investitionen mit Russland 
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– Verbot der Entgegennahme von Einlagen von belarussischen Staatsangehörigen oder in 
Belarus ansässigen natürlichen Personen, wenn der Gesamtwert der Einlagen pro Kre-
ditinstitut 100.000 Euro übersteigt 

– Verbot der Dienstleistungserbringung für Wertpapiere durch die EU-Zentralverwalter 
im Sinne des Anhangs der Verordnung 909/2014 des Europäischen Parlaments und  
des Rates an belarussische Staatsangehörige, in Belarus ansässige Personen oder an in 
Belarus niedergelassene juristische Personen 

– Verbot des Verkaufs von auf Euro oder auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats 
lautenden Wertpapieren an belarussische Staatsangehörige, in Belarus ansässige Perso-
nen oder an in Belarus niedergelassene juristische Personen 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, des Verbringens und der Ausfuhr von auf Euro oder 
auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats laufenden Banknoten nach Belarus, an 
natürliche oder juristische Personen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus 

– Seit dem 20. März 2022: Verbot, spezialisierte Nachrichtenübermittlungsdienste für 
den Zahlungsverkehr, die für den Austausch von Finanzdaten verwendet werden 
(SWIFT), für folgende juristische Personen zu erbringen  
- Belagroprombank, Bank Dabrabyt und die Entwicklungsbank der Republik Belarus 
- alle in Belarus niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrich-

tungen, deren Eigentumsrechte unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent 
bei einer der oben genannten Banken liegen 

4 Embargo gegenüber Russland 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr der in Anhang III der Ver-
ordnung 2022/576 des Rates gelisteten Güter und Technologien, die zur Ölraffination 
und Verflüssigung von Erdgas verwendet werden können, nach Russland oder zur Ver-
wendung in Russland 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von in Anhang XX der Ver-
ordnung 2022/576 des Rates gelisteten Flugturbinenkraftstoffe und Kraftstoffadditive 
nach Russland oder zur Verwendung in Russland 

– Ab dem 16. April 2022: Verbot, unter der Flagge Russlands registrierten Schiffen den 
Zugang zu EU-Häfen zu gewähren 

– Verbot des Kaufs, der Einfuhr und Verbringung der in Anhang XXI der Verordnung 
2022/576 des Rates gelisteten Güter (z. B. Kaviar, Alkohol, Düngemittel, Holz, Zement, 
Beton etc.), wenn diese Güter ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland aus-
geführt werden (schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungserbrin-
gung für Herstellung, Wartung und Verwendung sowie Finanzierung im Zusammenhang 
mit diesen Gütern und Technologien mit ein) 

– Verbot des Kaufs, der Einfuhr und Verbringung von Kohle und anderen festen fossilen 
Brennstoffen (gelistet in Anhang XXII der Verordnung 2022/576 des Rates), wenn sie ih-
ren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden (schließt techni-
sche Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungserbringung für Herstellung, Wartung 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
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und Verwendung sowie Finanzierung im Zusammenhang mit diesen Gütern und Tech-
nologien mit ein) 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von in Anhang XXIII der 
Verordnung 2022/576 des Rates gelisteten Güter, die insbesondere zur Stärkung der in-
dustriellen Kapazitäten Russlands beitragen könnten (schließt technische Hilfe, Vermitt-
lungsdienste, Dienstleistungserbringung für Herstellung, Wartung und Verwendung so-
wie Finanzierung im Zusammenhang mit diesen Gütern und Technologien mit ein) 

– Güterbeförderungsverbot für in Russland niedergelassene Kraftverkehrsunternehmen 
im Gebiet der EU (einschließlich zu Zwecken der Durchfuhr) 

– Verbot, öffentliche Aufträge und Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der EU-
Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe fallen, an folgende Personen zu verge-
ben bzw. Verträge mit diesen weiterhin zu erfüllen: 
a. russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristi-

sche Personen 
b. juristische Personen, deren Anteile zu mehr als 50 Prozent von einer der unter 

Buchstabe a genannten Personen gehalten werden, oder 
c. natürliche und juristischen Personen, die im Namen oder auf Anweisung der in 

Buchstaben a oder b genannten Personen handeln 
– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von gelisteten Gütern und 

Technologien der Erdölexploration und -förderung, die in Anhang II der Verordnung 
833/2014 des Rates (konsolidierte Fassung vom 16.03.2022) gelistet sind, nach Russ-
land und zur Verwendung in Russland einschließlich seiner Wirtschaftszone und seines 
Festlandsockel (schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungserbrin-
gung für Herstellung, Wartung und Verwendung sowie Finanzierung im Zusammenhang 
mit diesen Gütern und Technologien mit ein) 

– Verbot der Beteiligung und Beteiligungsausweitung an einer juristischen Person, die im 
Energiesektor in Russland tätig ist; Verbot der Bereitstellung neuer Darlehen, Kredite 
und sonstiger Finanzmittel für eine juristische Person, die im Energiesektor in Russland 
tätig ist; Verbot der Gründung eines neues Gemeinschaftsunternehmens mit einer juris-
tischen Person, die im Energiesektor in Russland tätig ist; Verbot von Wertpapierdienst-
leistungen im Zusammenhang mit den genannten Aktivitäten dieses Spiegelstrichs 

– Verbot des Kaufs, der Beförderung und der Einfuhr von in Anhang II der Verordnung 
2022/428 des Rates gelisteten Eisen- und Stahlerzeugnissen, wenn diese Erzeugnisse 
ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden 
(schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste sowie Finanzierung einschließlich  
Finanzderivate, Versicherungen und Rückversicherungen mit ein) 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung und der Ausfuhr von in Anhang 
XVIII der Verordnung 2022/428 des Rates gelisteten Luxusgütern (hier sind allgemeine 
und spezifische Wertgrenzen zu beachten) 

– Verbot, unmittelbar und mittelbar Geschäfte mit in Anhang XIX der Verordnung 
2022/428 des Rates gelisteten staatseigenen Unternehmen zu tätigen, mit juristischen 
Personen, deren Anteile zu mehr als 50 Prozent von einer der gelisteten staatseigenen 
Unternehmen gehalten werden, sowie mit juristischen Personen, die im Namen oder 
auf Anweisung der gelisteten staatseigenen Unternehmen handeln 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
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– Erweiterung der Liste von Unternehmen (Anhang I der Verordnung 2022/428 des Ra-
tes), die mit Russlands Verteidigungs- und Industriebasis verbunden sind 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von Dual-Use-Gütern (ge-
listet in Anhang I der sogenannten EU-Dual-Use-Verordnung) nach Russland oder zur 
Verwendung in Russland (schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleis-
tungserbringung für Herstellung, Wartung und Verwendung sowie Finanzierung im Zu-
sammenhang mit diesen Gütern und Technologien mit ein) 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung und der Ausfuhr von in Anhang VI 
der Verordnung 2022/328 des Rates gelisteten Gütern und Technologien nach Russland 
oder zur Verwendung in Russland, die zur militärischen und technologischen Stärkung 
Russlands oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen 
könnten (schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungserbringung für 
Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter und Technologien sowie Finanz-
mittel im Zusammenhang mit diesen Gütern und Technologien ein) 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von in Anhang IX der Ver-
ordnung 2022/328 des Rates gelisteten Gütern und Technologien nach Russland oder 
zur Verwendung in Russland, die zur Ölraffination verwendet werden können (schließt 
technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungserbringung für Herstellung, War-
tung und Verwendung dieser Güter und Technologien sowie Finanzierung im Zusam-
menhang mit diesen Gütern und Technologien mit ein) 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von in Anhang X der Ver-
ordnung 2022/328 des Rates gelisteten Gütern und Technologien nach Russland oder 
zur Verwendung in Russland, die in der Luftfahrt und der Raumfahrtindustrie verwen-
det werden können (schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungser-
bringung für Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter und Technologien so-
wie Finanzierung im Zusammenhang mit diesen Gütern und Technologien mit ein); Ver-
bot von Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit diesen Gütern 
und Technologien; Verbot der Durchführung folgender Tätigkeiten: Überholung, Repa-
ratur, Inspektion, Ersatz, Modifizierung oder Behebung von Mängeln an einem Luftfahr-
zeug oder einer Komponente, mit Ausnahme der Vorflugkontrolle, im Zusammenhang 
mit diesen Gütern und Technologien 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr von in Anhang IV der Ver-
ordnung 2022/394 des Rates gelisteten Gütern und Technologien der Schifffahrt nach 
Russland, zur Verwendung in Russland zum Mitführen an Board eines Schiffes unter 
russischer Flagge (schließt technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungserbrin-
gung für Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter und Technologien sowie 
Finanzmittel im Zusammenhang mit diesen Gütern und Technologien ein) 

5 EU-Luftraum 

Luftfahrzeugen, die von russischen Luftfahrtunternehmen betrieben werden, in Russland 
registrierten Luftfahrzeugen sowie Luftfahrzeugen, die sich im Eigentum natürlicher oder 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:049:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:049:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:049:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:049:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:049:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=EN
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juristischer Personen in Russland befinden (z. B. Privatjets), ist es untersagt, im Hoheitsge-
biet der EU zu landen, vom Hoheitsgebiet der Union zu starten, oder das Hoheitsgebiet der 
Union zu überfliegen. 

6 Visapolitik 

Diplomaten, andere russische Beamte und Geschäftsleute können nicht länger von den  
Visaerleichterungsbestimmungen profitieren, die einen privilegierten Zugang zur EU  
ermöglichen. 

7 Embargo gegenüber den Gebieten Donezk und Luhansk 

– Einfuhrverbot für Waren mit Ursprung aus den Gebieten Donezk und Luhansk 
– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr in die Gebiete  

Donezk und Luhansk von gelisteten Waren und Technologien, die für die Verwendung 
in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation, Energie sowie Öl-, Gas- und Mineralres-
sourcen geeignet sind sowie technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Finanzierungen so-
wie Bau- und Ingenieurtätigkeiten im Zusammenhang mit diesen Waren und Technolo-
gien (z. B. Eisen, Stahl und Aluminium sowie Waren daraus, bestimmte Pumpen, Dreh-
maschinen, bestimmte Werkzeugmaschinen, automatische Datenverarbeitungsmaschi-
nen, Wälzlager, Stromerzeugungsaggregate, elektrische Transformatoren, Zugmaschi-
nen, Lastkraftwagen, Luft- und Raumfahrzeuge etc.) 

– Erbringung von Dienstleistungen in direktem Zusammenhang mit Tourismusaktivitäten 
in den Gebieten Donezk und Luhansk 

– Erwerbs-, Beteiligungs- und Investitionsverbot an Immobilien und Einrichtungen in den 
Gebieten Donezk und Luhansk 

– Verbot des Abschließens von Vereinbarungen oder der Beteiligung an Vereinbarungen 
zur Vergabe von Darlehen oder Krediten oder die sonstige Bereitstellung von Finanzie-
rungen für Einrichtungen in den genannten Gebieten 

8 Embargo gegenüber Belarus 

– Güterbeförderungsverbot für in Belarus niedergelassene Kraftverkehrsunternehmen im 
Gebiet der EU (einschließlich zu Zwecken der Durchfuhr) 

– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Weitergabe und Ausfuhr von Dual-Use-Gütern (ge-
listet in Anhang I der sogenannten EU-Dual-Use-Verordnung) nach Belarus oder zur Ver-
wendung in Belarus (schließt technischen Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungser-
bringung für Herstellung, Wartung und Verwendung sowie Finanzierung im Zusammen-
hang mit diesen Gütern und Technologien mit ein) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=EN
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– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Weitergabe und Ausfuhr der in Anhang II der Ver-
ordnung 2022/355 des Rates gelisteten Gütern und Technologien nach Belarus oder zur 
Verwendung in Belarus, die zur militärischen und technologischen Stärkung von Belarus 
oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten 
(allgemeine Elektronik, Telekommunikation, Informationssicherheit, Sensoren und La-
ser, Navigations- und Luftfahrtelektronik, Meeres- und Schiffstechnik, Luftfahrt, Raum-
fahrt und Antriebe); schließt technischen Hilfe, Vermittlungsdienste, Dienstleistungser-
bringung für Herstellung, Wartung und Verwendung sowie Finanzierung im Zusammen-
hang mit diesen Gütern und Technologien mit ein 

– Verbot der Einfuhr von 
- Holzerzeugnissen (gelistet in Anhang VIII der Verordnung 2022/355 des Rates),  
- Zementerzeugnissen (gelistet in Anhang IX der Verordnung 2022/355 des Rates), 
- Eisen- und Stahlerzeugnissen (gelistet in Anhang X der Verordnung 2022/355 des 

Rates) sowie  
- Kautschukerzeugnissen (gelistet in Anhang XI der Verordnung 2022/355 des Rates), 

wenn diese ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus ausgeführt werden 
– Verbot des Verkaufs, der Lieferung, Weitergabe und Ausfuhr von in Anhang XII der  

Verordnung 2022/355 des Rates gelisteten Maschinen  
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